
2. Unmittelbares Ansetzen

Nach der herrschenden Gesamtl�sung ist unmittelbares Anset-
zen iRd Mitt�terschaft gegeben, wenn nach Vorstellung aller nur
ein Mitt�ter zur Verwirklichung des gesetzlichen Tatbestandes
unmittelbar ansetzt.61 Ein unmittelbares Ansetzen liegt mithin
vor.

3. Rechtswidrigkeit und Schuld

M handelte rechtswidrig und schuldhaft.

II. §§ 240 I, III, 22, 23 I, 25 II StGB

Die versuchte N�tigung in Mitt�terschaft tritt hinter der versuch-
ten schweren r�uberischen Erpressung in Mitt�terschaft zur�ck.

III. §§ 123 I, 25 II StGB

1. Tatbestand

a) A ist ohne Einverst�ndnis des Berechtigten in die Tankstelle
gelangt und damit in einen Gesch�ftsraum eingedrungen. Zwei-
felhaft ist, ob dieses Verhalten der M zugerechnet werden kann.
Eine Mindermeinung62 vertritt, dass T�terschaft beim Hausfrie-
densbruch nur durch eigenh�ndige Begehung m�glich ist. Da-
gegen spricht, dass der Erfolgsunwert allein darin besteht, dass
eine Person gegen den Willen des Berechtigten in die gesch�tzte
Sph�re gelangt, weshalb er aber auch durch Außenstehende in
Mitt�terschaft bzw mittelbarer T�terschaft verwirklicht werden
kann.63 Der objektive Tatbestand liegt vor.

b) M handelte vors�tzlich.

2. Rechtswidrigkeit und Schuld

M handelte rechtswidrig und schuldhaft.

C. Strafbarkeit des T

I. § 223 I StGB

1. Tatbestand

a) Der heftige Schlag auf den Arm stellt eine �ble, unangemes-
sene Behandlung dar, die das k�rperliche Wohlbefinden in nicht
nur unerheblicher Weise beeintr�chtigt.

b) T handelte vors�tzlich.

2. Rechtswidrigkeit

Allerdings k�nnte der Schlag gegen den Arm gem § 32 StGB
gerechtfertigt sein. Die versuchte schwere r�uberische Erpres-
sung stellt einen gegenw�rtigen, rechtswidrigen Angriff dar. In-
dem T dem A das Messer aus der Hand schlug, vollzog T eine
erforderliche und gebotene Notwehrhandlung. Somit ist T gem
§ 32 I StGB gerechtfertigt.

61 BGH NStZ 1999, 609, 610; Gropp, Strafrecht AT, 3. Aufl, 2005, § 10 Rn 91; K�hl (Fn 7)
§ 20 Rn 123

62 Vgl Herzberg ZStW 82 (1970), 896, 927; zum Ganzen Mewes Jura 1991, 628 ff
63 So die hM vgl Sch�nke/Schr�der/Lenckner (Fn 9) § 123 Rn 35; Lackner/K�hl (Fn 11)

§ 123 Rn 12; vgl auch Mewes Jura 1991, 628 ff
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n SACHVERHALT

Zur Bek�mpfung der organisierten Kriminalit�t beschließen Bundestag und Bundesrat mit jeweils
zwei Dritteln der Stimmen ihrer Mitglieder, in Art 13 GG aF die Abs 3 bis 6 einzuf�gen. Abs 3 aF wird
Abs 7 nF. Außerdem wird durch formell ordnungsgem�ßes Gesetz beschlossen, § 100 c I Nr 3 StPO
in die StPO einzuf�gen.

A sieht sich sowohl durch die �nderung des Art 13 GG als auch durch § 100 c I Nr 3 StPO in
seinen Grundrechten verletzt und erhebt form- und fristgerecht Verfassungsbeschwerde zum
BVerfG. Er ist der Ansicht, dass ihn die �nderung des GG in Art 1 GG verletzt. Selbst wenn Art 13
GG nF verfassungsgem�ß w�re, gen�ge § 100 c I Nr 3 StPO zumindest nicht den Anforderungen des
Art 13 GG nF. Insb sei der Straftatenkatalog in § 100 c I Nr 3 StPO zu weit, da er mit §§ 211, 212, 261 I
1, 129 IV iVm I StGB Straftaten erfasse, die nicht als »besonders schwere Straftat« iSd Art 13 III GG
einzustufen seien. Auch sei die Begrenzung von �berwachungsmaßnahmen in § 100 d III 2, 3 iVm
§ 52 StPO nicht ausreichend.

Die Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Verfassungsbeschwerde unzul�ssig sei, da
weder die �nderung des Art 13 GG noch die �nderung des § 100 c I Nr 3 StPO unmittelbare
Auswirkungen auf A habe. Art 1 GG sei �berdies kein Grundrecht, so dass A seine Verfassungs-
beschwerde hierauf nicht st�tzen k�nne. Hilfsweise macht die Bundesregierung geltend, dass dem
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verfassungs�ndernden Gesetzgeber ein weiter Spielraum zustehe und somit die Feststellung der
Verfassungswidrigkeit einer Verfassungs�nderung ohnehin nur in extremen Ausnahmesituationen
in Betracht komme. Die verst�rkte Zunahme der organisierten Kriminalit�t gebiete verbesserte
Ermittlungsmethoden, um in den inneren Kreis krimineller Organisationen eindringen zu k�nnen
und so die Sicherheit der B�rger zu gew�hrleisten. Auch gen�ge § 100 c I Nr 3 StPO den Anfor-
derungen des Art 13 GG, da die Straftaten, die zu einer m�glichen Anwendung der akustischen
Wohnraum�berwachung f�hren k�nnen, genau und abschließend aufgef�hrt seien. Außerdem sei
sichergestellt, dass diese Maßnahme nur als letztes Mittel in Betracht komme.

Bearbeitervermerk: Hat die Verfassungsbeschwerde hinsichtlich der ger�gten Rechte Aussicht auf
Erfolg?

Hinweis: Gem § 100 d III 2, 3 iVm § 52 StPO d�rfen Gespr�che zwischen Verlobten, Ehegatten,
Lebenspartnern, Verwandten und Verschw�gerten nur abgeh�rt werden, wenn der Grundsatz der
Verh�ltnism�ßigkeit gewahrt ist. Die Abh�rmaßnahmen werden durch die Staatsschutzkammer
angeordnet. Es kann davon abgesehen werden, den Betroffenen nachtr�glich zu informieren.

n L�SUNG

Die Verfassungsbeschwerde hat Erfolg, wenn sie zul�ssig und begr�ndet ist.

A. Zul�ssigkeit

I. Beschwerdeberechtigung

A m�sste beschwerdeberechtigt sein. Gem Art 93 I Nr 4 a GG, § 90 I BVerfGG ist »jedermann« zur
Erhebung der Verfassungsbeschwerde berechtigt. Sowohl Art 1 GG als auch Art 13 GG enthalten
keine diesbez�glichen Einschr�nkungen. Somit ist A beschwerdeberechtigt.

II. Beschwerdegegenstand

A m�sste die Verfassungsbeschwerde gegen einen zul�ssigen Beschwerdegegenstand richten. A
wehrt sich gegen die �nderung des Art 13 GG und gegen § 100 c StPO nF. Hierbei handelt es sich
um Akte der Gesetzgebung und mithin um zul�ssige Beschwerdegegenst�nde.

III. Beschwerdebefugnis

1. A m�sste plausibel geltend machen, in seinen Grundrechten verletzt zu sein. Dies ist der Fall,
wenn eine Grundrechtsverletzung zumindest m�glich ist.

a) Bzgl Art 1 I 1 GG besteht nur dann die M�glichkeit einer Grundrechtsverletzung, wenn Art 1 I 1
GG ein Grundrecht ist (daf�r BVerfGE 1, 332, 343; aA Dreier/Dreier, GG, 2. Aufl, Art 1 I Rn 127 f).
Zweifel k�nnten sich aus der Formulierung des Art 1 III GG »Die nachfolgenden Grundrechte«
ergeben. Dieser Argumentation steht einerseits die Systematik entgegen. Denn die amtliche
�berschrift von Abschnitt 1 lautet »Die Grundrechte«. Außerdem ergibt sich aus der Entstehungs-
geschichte, dass die Menschenw�rde ein subjektives Recht ist. Damit ist Art 1 I 1 GG ein Grund-
recht. Eine Verletzung durch Art 13 III nF ist nicht von vornherein ausgeschlossen.

Menschenw�rde,
ein Grundrecht?

b) Außerdem ist eine Verletzung von Art 13 GG m�glich.

2. A m�sste durch die Maßnahmen selbst, gegenw�rtig und unmittelbar betroffen sein.

a) A ist selbst betroffen, wenn er darlegen kann, mit einiger Wahrscheinlichkeit durch eine auf der
angegriffenen Rechtsnorm beruhende Maßnahme in seinen Grundrechten verletzt zu sein. Die
diesbez�glichen Anforderungen h�ngen von den M�glichkeiten des Bf ab, seine Betroffenheit
darzulegen. Wenn die Maßnahmen eine große Streubreite aufweisen und auch Dritte zuf�llig
betroffen sein k�nnen, sind die Anforderungen geringer (BVerfGE 109, 279, 307 f = JA 2005, 16
[Sauer]). Die durch Art 13 GG nF erm�glichten Eingriffe k�nnen jedermann treffen. Damit ist A selbst
betroffen. Auch § 100 c StPO betrifft A selbst.

b) A ist auch gegenw�rtig betroffen. Hieran sind geringere Anforderungen zu stellen, da jeder-
mann zu jeder Zeit ggf ohne Kenntnis abgeh�rt werden kann.

c) Die unmittelbare Betroffenheit setzt voraus, dass die angegriffene Rechtsnorm keines Voll-
zugsaktes mehr bedarf. Art 13 III GG nF gibt keine verfassungsunmittelbare Befugnis, in Art 13 I GG
einzugreifen, sondern erm�glicht lediglich den Eingriff durch einfaches Gesetzesrecht und bedarf
somit eines »Vollzugsaktes« in Form eines einfachen Gesetzes. A ist daher nicht unmittelbar durch
die �nderung des Art 13 III GG betroffen.

Unmittelbare Betroffenheit
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